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Checkliste: 3 Voraussetzungen für Pauschalierung und Beitragsfreiheit

	VORAUSSETZUNG
	LIEGT VOR

	Bei Barzuschüssen erhält der Mitarbeiter die Erholungsbeihilfe zeitnah (maximal 3 Monate) vor oder nach seinem Urlaub. Dann unterstellt die Finanzverwaltung automatisch, dass es sich tatsächlich um eine Erholungsbeihilfe und nicht einfach um irgendeine Barzahlung an den Mitarbeiter handelt.

	☐
	Die Erholungsbeihilfen überschreiten 2026 pro Jahr nicht die folgenden Freigrenzen: für den Mitarbeiter selbst maximal 156 €, für seinen Ehegatten maximal 104 €, für jedes Kind des Mitarbeiters maximal 52 €.
	☐
	Ihr Unternehmen hat die Zuschüsse mit dem Beschäftigten nicht als Entgeltbestandteil vereinbart (keine Entgeltumwandlung). Dies ist zwar keine Voraussetzung für die Lohnsteuer-pauschalierung, aber für die Beitragsfreiheit zur Sozialversicherung.
	☐
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